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Dienstvereinbarung " Mitarbeiterlnnengespräch" gem. §38(1), Nr.6, MAVO
zwischen dem Vorstand des Caritasverbandes der xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e.V. und der Gesamt-Mitarbeitervertretung des Caritasverbandes der xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e.V.
Präambel
Das MitarbeiterInnengespräch dient  einer zukunftsorientierten  Gestaltung  der Personalführung in den Einrichtungen des Diözesancaritasverbandes.
Verbandsleitung und Gesamtmitarbeitervertretung gehen davon aus, dass MitarbeiterInnengespräche ein selbstverständlicher Bestandteil unserer Führungs- ​und Arbeitskultur werden.

MitarbeiterInnengespräche ermöglichen allen MitarbeiterInnen Beteiligung und aktive Mitgestaltung. Gleichzeitig unterstützen sie das Erreichen unserer Verbandsziele. Die Inhalte und aus dem MitarbeiterInnengespräch resultierende Vereinbarungen basieren auf Verständigung zwischen Vorgesetzten und MitarbeiterInnen und nicht auf einseitiger Zielvorgabe. Die Bereitschaft zum Dialog ist Voraussetzung für ein Gelingen dieser Gespräche. Insofern sind MitarbeiterInnengespräche und der Abschluss von Zielvereinbarungen freiwillig.
1. Geltungsbereich
Diese Dienstvereinbarung findet Anwendung in den Einrichtungen des Caritasverbandes der xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Hiervon ausgenommen ist das Berufsförderungswerk xxxxxxxxx.
2. Ziele des Verfahrens
MitarbeiterInnengespräche dienen ausschließlich der Personalführung und der
Personalförderung.
Die    MitarbeiterInnen    haben    ein    Recht    auf   die    Durchführung    eines
MitarbeiterInnengespräches.
Für die MitarbeiterInnen bedeutet der Verzicht auf das MitarbeiterInnengespräch
keinen Verstoß gegen ihre Verpflichtungen aus dem Arbeitsvertrag.
Grenzen des Verfahrens:
MitarbeiterInnengespräche werden grundsätzlich nicht geführt zur Fundierung von Personalentscheidungen oder zur Zeugniserstellung. MitarbeiterInnengespräche haben keine negativen arbeitsrechtlichen Konsequenzen.
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3. Bestandteile der Dienstvereinbarung
Bestandteile dieser Dienstvereinbarung sind das Konzept „Das MitarbeiterInnengespräch " mit den Teilen l Grundlagen, II Zielvereinbarung, III Auswertung und Zielerreichung, IV Unterstützung und Förderung, V Rahmenbedingungen, sowie die kompletten Arbeitsunterlagen. ( Stand: März 2001).
4. Zielvereinbarung / Zielerreichung
Das unter Punkt 3 benannte Konzept ist  verbindliche Grundlage für das MitarbeiterInnengespräch.
5. Bezug zu anderen Instrumenten
Das MitarbeiterInnengespräch ist Teil des Personalentwicklungskonzeptes und basiert auf den Grundsätzen der Leitbilder des Deutschen Caritasverbandes und des Diözesancaritasverbandes.
6.  Durchführungsverantwortliche
Mitarbeiterinnengespräche obliegen dem/der direkten Vorgesetzten der/des Mitarbeiterin/s. Der Dienstgeber stellt sicher, dass die Vorgesetzten entsprechend geschult sind.
7. Vorgesetztenwechsel
Bei einem Wechsel der/des Vorgesetzten legen Mitarbeiter/in und bisherige/r Vorgesetzte/r fest, welche Unterlagen aus den Mitarbeiterinnengesprächen auf die/ den neue/n Vorgesetzte/n übergehen können und somit Gültigkeit behalten.
8. Sonstige Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter hat das Recht, ein Mitglied der Mitarbeiter​vertretung zum Gespräch hinzuzuziehen. Die/der Vorgesetzte ist hierüber von der Mitarbeiterin / vom Mitarbeiter rechtzeitig zu informieren.
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9.  Daten
Daten der MitarbeiterInnengespräche dürfen nicht per EDV erfasst, gespeichert und verarbeitet werden. Mehr als drei Jahre alte Gesprächsbogen werden vernichtet.
10. Schulung und Information
Alle    MitarbeiterInnen    und    Führungskräfte    nehmen    an    vorbereitenden
Informations- und Fortbildungsveranstaltungen zum Mitarbeiterinnengespräch teil.
Diese Fortbildungsveranstaltungen werden kontinuierlich und bedarfsgerecht
durchgeführt.
Freistellung und Kostenübernahme erfolgen gem. § 10a AVR.
11. Schlussbestimmungen
Diese Dienstvereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft.
Datum:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Diözesancaritasdirektor
Vorsitzender der G-MAV
